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Entscheidung der E inspruchsabtei lung des Europäischen Patentamts 
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päische Patent Nr. 0 005 275 	aufgrund des Artikels 102(2) 
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SACHVERHALT UND ANTRAGE 

• Auf die europäische Patentanmeldung Nr. 79 101 377.4, die am 

5. Mai 1979 unter Inanspruchriahrne der Prioritat einer 

frUheren Anmeldung vom 8. Mai 1978 arigemeldet worden ist, 

1st mit Wirkurug vom 22. Dezember 1982 das vier 

PatentansprUche umfassende europaische Patent Nr. 0 005 275 

erteilt worden. 

Der erteiltePatentaruspruch 1 lautetwie folgt: 

Brustprothese mit elnem weichen, der naturlichen Brust 

nachgebildeten Prothesenkbrper (4) aus einem Kunststoff mit 

RUckstellelastizitat, insbesondere Silikonkautschuk, wobei 

an der RUckseite des Prothesenkbrpers (4) eine festere 

Kunststoffschicht (3) angeordnet ist, die eine Aushöhlung 

(2) begrenzt, dadurch gekennzeichnet, da 	die festere 

Kunststoffschicht (3) ledigHch an der RUckseite des 

Prothesenkörpers (4) und als gegossenes Formstück (3) 

ausgebi Idet ist, das eine fur die Formstabi I isier.ing der 

Aushohlung (2) ausreichende Festigkeit aufweist und 

auBenseitig den Prothesenkorper (4) trägt, und daB das 

gegossene FormstUck (3) am angrenzenden Rand des 

Prothesenkbrpers (4) Ubersteht. 

II. Gegen die Ertei lung dieses europaischen Patents hat die 

IPOS Gesellschaft für integrierte Prothesen-Entwicklung und 

orthopadietechnischen Service mbH & Co. KG, 

LUner Rennbahn 14 

D-2120 LUneburg 
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am 2. Juni 1983 frist- und formgerecht Einspruch erhoben und 

gestUtzt auf Art. 100, a) EPU den Widerruf des Patents 

beantragi, da nach ihrer Auffassung dessen Gegenstand 

wegen mange I nder Neuhe t urid er f i nder i scher Tat i gke i t sow e 

nicht ausreichender Offenbarung nicht patentfahig sei. Zur 

Stutzung ihres Antrages verweist sie auf folgende, im 

Prufurgsverfahren nicht berUcksichtigte Druckschriften: 

DE-E- 1 072 358, 

DE-B- 2 605 148, 

DE-U- 7 631 795 und 

US-A- 3 278 947. 

Mit der Entscheidung vom 9. Jul i 1984 hat die Einspruchs-

abteilung, gestUtzt auf Art. 102 (2) EPU den Einspruch 

zuruckgewiesen und das Patent in unverändertem Umfang mit 

der BegrUndung aufrechterhalten, der Gegenstand des 

Anspruches 1 sei gegenUber den von der Einsprechenden 

zitierten Entgegenhaltungen neu und das gegossene, eine 

Aushbhlung aufweisende, durch ausreichende Festigkeit 

formstabilisierte, am angrenzenden Rand des Prothesenkorpers 

uberstehende und ruckseitig den Prothesenkbrper tragende 

Formstuck, sei durch die im Einspruchsverfahren genannten 

Druckschriften nicht nahegelegt. 

IV. Gegen diese Entscheidung der EinspruchsabteHung hat die 

Einsprechende am 24. Jul I 1984 unter gleichzei tiger Zahiung 

der GebUhr Beschwerde eingelegt mit dem Antrag, die 

angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu 

widerrufen. Zur Begrundung macht sie in der am 

12. November 1984 eingegangenen Beschwerdebegrundung 

geltend, die Brustprothese nach Anspruch 1 beruhe gegenuber 

dem aus der DE-A- 2 604 774, der DE-B- 1 072 358 und der neu 

eingefUhrten DE-B- 1 055 176 sich ergebenden Stand der 

Technik nichi auf einer erfinderischen Tätigkeit. Uberdies 
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sei die ertei Ite Fassung des Anspruches I durch die 

EinfUhrung des Merkmals des "gegosserien FormstUcks" 

gegenUber dern ursprUnglichen Offenbarurigsgehalt erweitert 

wor den. 

V. Der Patent inhaber tritt dem Vorbringen der Einsprechenden 

(BeschwerdefUhrerin) entgegen. Er vertritt die Auffassung, 

der Gegenstand des Anspruchs 1 set r%icht nahegelegt, weit 

bei kener der eingewendeten Er:tgeenhaltungen die 

individuelle Aripassung der Prothese mittels eines rUck-

seitigen air, Prothesenkörper Uherstehend angebrachten, 

gegosenen FormstUckes anspricht, dessen hbhere Festigkeit 

zur Stabilisierung der rUckseitigen Aushöhlung und zum 

Abfangeri des relat iv hohen Gewichtes des aus Si I ikon-l<aut-

schuk hergestel Iten Prothesenkorpers ausreicht und sich 

Uberdies für eine schneidende oder schielfende Nachbear-

beitung eignet. 

Der Patent inhaber beantragt daher, die Beschwerde zurück-

zuwelsen und das Patent in unveranderter Form aufrecht-

zuerhalten. Er beantragt auerdem hilfsweise eine mündHche 

Verhandlung anzuberaurnen, für derv Fall, daB dem 

RUckweisungsantrag nicht stattgegeben werden kbnne. 

ENTSCHE I DUNGSGRUNDE 

1. Die Beschwerde entspricht den Art iketn 106 bis 108 sowie der 

Reget 64 EPU. Sie 1st daher zulàssig. 

2. Nach Prufung der im Recherchenbericht aufgefuhrten und von 

der Einsprechenden noch genannten Vorverbffentlichungen 

kommt die Kammer zudem Ergebnis, daB durch keine von ihnen 

eine Brustprothese mit smtIichen im Anspruch 1 enthaltenen 

Merkmalen bekanritgeworden 1st. Der Gegenstand des 

Anspruchs 1 1st daher neu (Art. 54 EPU). 
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Nachdem die Einsprechende dessen Neuheit im Beschwerdever-

fahren nicht mehr bestritten hat, kann auf eine 

nahere Begrurdung verzichtet werden. 

3. 	Zur Beantwortung der Frage, ob der Gegenstand des 

europäischen Patents durch die Aufnahme des zusatzlichen 

Merkmals der Ausbildung der durch GieBen erzeugten 

ruckseitigen Kusntstoffschicht als gegossenes Formstuck in 

den erteHten Anspruch 1 in einer Weise geändert worden ist, 

daB dieser uber den Inhalt der Anmeldung in der ursprungl ich 

) 	 eingereichten Fassung hinausgeht (Art. 123 (2)), ist zu 

untersuchen, ob der strittige Sachverhalt aus dem Reservoir 

der Gesamtheit der ursprünglichen Offenbarung vom Fachmann 

direkt entnommen werden kann. 

Diese Bedingung ist vorliegendenfaHs zweifelsohne erfuHt, 

denn auf Seite 3, Zei len 30-32 sowie Seite 5, Zei len 4 und 5 

der ursprUnglichen Anmedungsunterlagen finden sich die 

kiaren Angaben, wonach die ruckseitige Schicht durch GieBen 

erhalten wird, und durch dieses ein Einformen des 

Text ilbezugs erfolgt. Fur den Fachmann ist es daher ohne 

weiteres ersichtlich, daB durch das GieBen eine Formgebung 

der Schicht vorgenommen wird und man hierdurch folgerichtig 

ein Formstuck erhält. 

Die Kammer kommt daher zum SchiuB, daB im geltenden 

Anspruch 1 keine Merkmale aufgefuhrt sind, die sich fur den 

Fachmann nicht unmittelbar aus dem in der Beschreibung 

geschilderten Sachverhalt ergeben, der mit demjenigen der 

ursprUnglichen Unterlagen voll Ubereinstimmt. Die Vornahme 

der genannten Anderung des Anspruchs 1 stellt mithin keinen 

VerstoB gegen den Art ikel 123 (2) EPU dar. 
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4. Die Erfindung geht unbestritien von dem durch die 

DE-B- 2 604 744 beschriebenen, nachstliegenden Stand der 

Technik aus, der eine Brusiprothese of fenbart, bei der der 

Prothesenkdrper aus weichem Silikonkautschuk geringer 

Festigkeit auf der Vorder- als auch auf der Ruckseite mit je 

einer Kunsistoffolie bedeckt ist, die beide längs des Randes 

gegenseitig verschweiBt sind. Die Eigenschaften des Silikon-

kautschuks gestal ten den Prothesenkorper so auszubi Iden, daB 

er sich wie das lebende Gewebe einer natUrlichen Brust ver- 

halt und als Folge des Gewichtes kann dieser nicht ohne 

zusatziichen Halt durch die ihn einbettenden KunststoffoHen 

ausreichende Elastizität getragen werden. Gieichwohl erfährt 

der Prothesenkörper zumindest oberflächiich eine Ver-

änderung. 

AuBerdem setzt die Einbettung des Prothesenkbrpers voraus, 

claa die Prothese bereis in einer Form und GrbBe  von iegt, 

die von der jewei I igen Träger in ohne wei teres akzept iert 

werden karin, Eine Verànderung der Form des Prothesenkorpers 

und damit eine Anpassung an die Vielfait der natürl ich vor-

kommenden BrustgröBen und -formen ist unter diesen Umständen 

ausgeschiossen. Infoigedessen ergibt sich die Notweridigkeit 

der umfangreichen Lagerhaitung einer Vieizahi unterschied-

Hcher Formen und GrbBen.  Alidies sieht die Patent inhaberin 

als nachteilig an. 

5. Nach dem angegriffenen Patent liegt daher der Erfindung die 

Aufgabe zugrunde, eine Brustprothese der eingangs 

beschriebenen Gattung so zu verbessern, daB sie hinsichtlich 

ihrer Eigenschaften, insbesondere der Weichheit, einer 

natUrl ichen Brust mogl ichst nahekommt, wobei die Mbgl ichkeit 

gegeben sein soil, die Brutprothese im Einzeifall 

anzupassen. 
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6. Diese Aulgabe wird dadurch gelbst, daB die festere 

Kunststoffschicht lediglich an der Ruckseite des 

Prothesenkörpers und als gegossenes Formstuck ausgebildet 

1st, das eine fur die Formstabi I isierung der Aushbhlung 

ausreichende Festigkeit aufweist und auBenseitig den 

Prothesenkörper tragt, sowie am angrenzenden Rand des 

Prothesenkbrpers ubersteht. 

7. Es 1st daher zu prUfen, ob der Gegenstand des Anspruchs I 

des angegriffenen Patents auf einer erfinderischenTatigkeit 

beruht 

8.1 	Bel der Brustprothese nach der DE-B-- 2 604 744 bedient man 

sich zur Erzielung der endgUltigen Form einer beidseitigen 

Abdeckung des weichen Prothesenkbrpers zweier entsprechend 

einer best immten Brust vorgeformten schalenfbrmigen Körpern 

aus vergleichsweise festerem Material gefertigtenKunst-

stoffolien, die Iängs des Prothesenkbrpers verschweiBt sind. 

Derartige Korper Uben nicht nur gemeinsam die ihnen 

zugedachte Halte- und Schutzfunktion aus, sondern sollen 

nach der angegebenen Aufgabe auch geeignet sein, die 

Beweglichkeit und Weichheit elner gesunden Brust aufrecht- 

zuerhalten. Die ErfUHung dieser Forderung schlieSt elne 

Formstabilisierung im Sinne der Erfindung sowohi des 

vorderen und, wegen der ersichtHch gleichen Beschaffenheit, 

folglich auch des hinteren kbrpers der bekannten Prothese 

aus. Da diese, wie erwähnt, ihre endgultige Form durch die 

vorgeformten Fol len erhält, stelit sich bei der bekannten 

Prothese das Problem der nachträglichen individuellen 

Anpassung ubrhaupt nicht, ganz abgesehen davon, daB eine 

soiche an einer am Rand verschweiBten Folie praktisch kaum 

durchfUhrbar ware. 

...1... 
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Die bekannten, schalenförrnigen Körper geringer Wandstarke 

werden überdies offensichtlich auch nichi durch GieBen, 

sondern durch Tiefziehen erzeugt. Der Auffassung der 

Einsprechenden, der sich auch die PrUfungsabteilung in ihrer 

Entscheidung angeschlossen hat, bei derartigen Körpern musse 

es s;ch zwangslaufig urn ein den Prothesenkörper tragendes, 

gegossenes, stabiles Formstuck handein, kann somit nicht 

beigetreten werden. Demnach lassen sich aus der allein durch 

die DE-B- 2 604 744 vermittelten Lehre weder Hinweise noch 

Anregungen gewinnen, wie der Fachmann zu den kennzeichnenden 

Merkrnalen des Anspruches 1 hatte gelangen können. 

8.2 Der DE-B- 1 072 358 entnirnmt der fachkundige Leser zwar die 

Mbglichkeit einer individuellen Anpassung der Brustprothese 

mittels serienmaBig, in jeder beliebigen Gestalt und GroBe 

(z.B. durch Zuschnitt aus Kunststoffschaum) vorgefertigten 

Einzel tel le, die sich beim den Kunden betreuenden Orthopaden 

den jeweils gegebenen, anatomischen Verhältnissen 

entsprechend auswählen und anordnen lassen, urn sodann fugen-

und kantenlos zu einem festeri Ganzen verbunden zu werden. 

Die Vorfertigungder Einzelteilegestattet, die 

Eigenschaften des Kunststoffschaurnes zur wirtschaftlichen 

Fabrikat ion zu nutzen. Diese Druckschrift lehrt hingegen 

weder ein auenseitig den Prothesenkörper tragendes 

Formstuck mit zur StUtzung ausreichender Festigkeit, noch 

elnen uberstehenden Rand zu dessen individuellen Anpassung 

durch Nachbearbeitung. Daher kann auch diesr Druck.schrift 

keine in Richtung auf die im kennzeichnenden Teil des 

Anspruchs 1 aufgefuhrten Merkmale hirideutender Sachverhalt 

entnornmen werden. Die Ubertragung der vermittelten Lehre auf 

jene der DE-B- 2 604 744 könnte mithin auch nicht zum 

Gegenstand des Anspruchs -1 fUhren. 
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8.3 Die von der Einsprechenderi zurn Nachweis der Nachbearbeitung 

an Prothesen aus Si I ikonkautschuk noch in das Verfahren 

eingefUhrte DE-B- 1 055 176 verfehlt ihr Ziel schon deshaib, 

wei I mit der of fenbarten Prothese ledigl ich bezweckt wird, 

herausgeschnittene, verfarbte Zonen, die anschlieBend mit 

korrekt gefarbtemWerI'stouf aufgefUllt worden sind, 

auszubessern. Es Uberrascht daher nicht, daB in dieser 

Druckschr i ft ke in Hi nwe is zu f i nden I st , der erkennen I i eBe, 

wie fur einestützende, ruckseitigeKunststoffschicht em 

befriedigend bearbeitbarer Werkstoff höherer Festigkeit zu 

wahien ware. Daher vermag diese Druckschrift dem Fachmann 

( 	 keine Anregung zu geben, wie die spezifische, durch den 

speziel len Aufbau einer Brustprothese sich stel lende Aufgabe 

der Erfindung zu Ibsen ist. 

	

8.4 	Die US-A- 3 278 947 of fenbart in Figur 7 und 11 eine mit 

flacher ruckseitiger Schicht versehene weiche Prothese, die 

im Innern einen Versteifungskorper aus einern steiferen 

Werkstoff enthalt. Die dieser Druckschrift entnehrnbare Lehre 

weist daher von dern Gedanken weg, die ruckseit ige Schicht 

selbst zu ihrer Stabi I isierung mit ausreichender Fest igkei 

auszus tat ten. 

	

8.5 	Die DE-U- 7 631 795 befaBt sich mit einer einstUckigen, 

hohlen Brustprothese aus Si I ikonkautschuk, die in einen 

dUnnen, flexiblen Rand iibergeht, der achselseitig noch urn 

elnen Fortsatz verlangert ist, urn auch noch den operierten 

Achsellymphdrüsenbereich abzudecken. Sowohi der Rand als 

auch der Fortsatz dienen der Verbesserung der Haftung bei 

ihrer Auflage auf der Haut beim Tragen mit einern 

BUstenhalter, der den Prothesenkorper schutzt und ihrn zudem 

den notwendigen Halt gibt. Insoweit I iegt ein von der 

Erfindung abweichendes Prinzip vor, so daB der Fachmann 
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hieraus weder eine Anpassung durch nachträgliche 

Bearbeitung, noch eine Stutzung durch einen riickseitig 

aufgebrachten, schichiartigen Formkörper in Betrachi ziehen 

wUrde. 

8.6 	Die vorstehend erörlerten Veroffentlichungen enthalten 

rnithin weder für sich allein noch in Verbindung miteinander 

Anregungen zu der in Anspruch 1 niedergelegten Aufgaben-

lösung. Diese zeichnet sich, wie die Patentinhaberin 

dargetan hat, durch den überraschend einfachen, 

zweischichtigen Aufbau der Brustprothese aus, deren 

rUckseitige Schicht als gegossenes Formstück ausgebildet 

1st, das nicht nur zur Stabi isierung der Aushdhlung und zum 

Ahfangen des Gewichts des hohlraumfrei aufliegenderi und 

auBen nicht gestützten Prothesenkörpers ausreicht, sondern 

uberdies noch für eine schneidende oder schleifende 

individuelle Nachbearbeitung beim Orthopäden geeignet ist. 

Eine soiche Lösung 1st dem Fachmann durch den erbrterten 

Stand der Technik riicht ruahegelegt. 

8.7 Die übrigen bei der Recherche ermittelten oder noch in das 

Verfahren eingeführten Vorveroffentlichungen liegen sachlich 

weiter vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 entfernt als die 

vorstehend gewürdigten Dokumente. Sie konnten daher 

gleichfaHs weder für sich noch in Verbindung mit den in den 

vorarigehenden Abschnitten 8.1 - 8.5 erörterten Druck-

schriften vermittelten Lehren den den Gegenstand des 

Anspruchs 1 nahelegen. 

8.8 Oem von der Einsprechenden erhobenen Einwand der Aggregation 

zweier Merkmalskomplexe zur Lösung von zwei uneinheitlichen 

Teilaufgaberi im kennzeichnenden Tell des Anspruchs I kann 

die Kammer nicht folgen, weil lediglich die AusfUhrungsform 

der festeren Kunststoffschicht näher spezifiziert 1st, durch 

die beide Tel laufgaben gelbst werden. Durch die 

.../... 
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Stabilisierung der den Prothesenkorper rUckseitig tragenden 

Schcht kann auf eineanderweitige Siutzung verzichtet 

werden, so daB nichi nur eine Beeintrachtigung der 

Eigenschaften der enisprechend der nalurlichen Brust 

eingestel lien Si I ikonkautschuk-Prothesekbrpers vermieden 

wird, sondern di 	Anpassungsarbeit auf die Uberstehende, 

festere d.h. mechanisch nachbearbeitbare Schicht beschrankt 

werderi kann. Von einer Aggregation wirkungsmaBig nichi 

zusammenhàngender Merkmale kann daher keine Rede sein. 

9. Der von der Einsprechenden noch erhobene Einwand der 

Uneinhel t I ichkei t der beiden Tei Iaufgaben geht ins Leere, 

well bei der Prufung elner aus mehreren Teilaufgaben 

gebHdeten Gesamtaufgabe nur darauf abzusteHen ist, ob 

Ietztere techriisch sinnvoll 	1st. Dies trifft imzu 

entscheidenden Fall durchaus zu. 

10. Aus all den Grunden beruht der Gegenstand des Anspruches 1 

auf einer erf inder ischen Tat igkei t (Art. 56 EPU) . Dieser 

Anspruch kann daher Bestand haben (Art. 52 (1) EPLJ). 

11. Die Anspruche 2-4 betreffen Ausgestaltungen der 

Brustprothese nach Anspruch 1. Sie können daher ebenfal Is 

Bestand haben. 

12. Entgegen der Meinung der Einsprechenden entspricht die 

unveranderte Beschreibung den Erfordernissen der Regel 27 

EPU, insbesondere der Regel 27 c), indem sie den Stand der 

Technik, von dem die Erfindung ausgeht, zutreffend wUrdigt. 

Sie 1st daher nichtzu beanstanden. 
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ENTSCHE DUNGSFORMEL 

Aus diesen GrUnden wird wie folgt entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Vcritze - x.e 

B 
	

G rderon 

/ 
I 


